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Die Abgeordneten Dipl.Vw.Dr. STIX und Genossen haben un-
o 

ter Zl .. 602/j am 30 Juni 1980 zum Entwicklungshelfer-
dienst - Vordienstzeitanrechnung im öffentlichen Dienst -
folgende Anfrage an den Bundeskanzler gerichtet: 

"1. Wie nehmen Sie zu der oben aufgezeigten Problematik 
Stellung? 

2. Sind Sie bereit zu veranlassen, daß die Entwurfsvor­
arbeiten für eine entsprechende Neuregelung ehest in 
Angriff genommen werden?" 

Hiezu beehre ich mich mitzuteilen: 

Zur Frage 1: 
Mit Rücksicht auf den hohen Stellen\'lert, der der Ent\'lick­
lungshilfe eingeräumt wird, wurden schon bisher Bundesbe­
diensteten für die befristete Verwendung im Rahmen der Ent­
wicklungshilfe Karenzurlaube gewährt und im öffentlichen 
Interesse voll angerechnet. 

Hat der Bedienstete solche Entwicklungshelferzeiten schon 
vor dem Beginn des BundesdiE;,nstverhältnisses zurückgelegt ~ 
so kommt eine Vollanrechnung ebenfalls in Betracht, wenn 

565/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

die im Bunde'sdienstverhältnis ausgeübte Tätigkeit der Vor­
tätigkeit in der Entwicklungshilfe entspricht. 

Vordienstzeiten in der Entwicklungshilfe, die ~em zweitge­
nannten Erfordernis nicht entsprechen, können nach der 
derzeitigen Gesetzeslage nur zur Hälfte für die Vorrückung 
in höhere Bezüge angerechnet werdeno 

Zur Frage 2: 
Es wird derzeit geprüft, wieweit durch gesetzliche Maßnah­
mep auch die zuletzt genannten Fälle bereinigt werden 
können 0 Das verständliche Verlangen nach einer generellen 
Vollanrechnung der Entwicklungshelfer - Vordienstzeiten 
ist im Gesamtgefüge der Bestimmungen vber die Vordienst­
zeitenrechnung im öffentlichen Dienst zu sehen. Insbesondere 
ist dabei die finanzielle Seite einer solchen Neuregelung 
im Lichte möglicher Ableitungen auf die begehrte Vollan·· 
rechnung anderer Typen von Vordienstzeiten zu prüfen. 

Neben der rechtstheoretischen Fraße sind auch die rechts­
politischen Aspekte nicht nur mit den Gewerksch~ften des 
öffentlichen Dienstes, sondern auch mit den übrigen Ge­
bietskörperschaften abzukläreno 

20 Juli 1980 
Der Bundeskanzler: 
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